
Was tun, wenn eine
Trennung ansteht?

Die Ehe kriselt. Mann/Frau trägt sich mit dem
Gedanken, die seit Jahren bestehende unbefriedigte
Situation nicht mehr länger hinzunehmen. Versuche
zu einer Änderung, wie zum Beispiel eine Ehebe-
ratung, haben die beiden Ehepartner bereits unter-
nommen, allerdings ergebnislos. Die Sache ist
festgefahren. Einer der beiden zieht aus, mit oder
ohne gemeinsame Kinder.

Sofort stellt sich die Frage:
Wovon sollen beide leben?

In diesem Moment entsteht sowohl der Anspruch auf
Kindesunterhalt für die gemeinsamen Kinder als
auch auf den Trennungsunterhalt bis zur Scheidung.

Nach der Scheidung wird getrennt davon der nach-
eheliche Ehegattenunterhalt berechnet. In der Regel
ist auch der in der Ehe erwirtschaftete Zugewinn zu
regeln . Das, was die Partner während der Ehe erwirt-
schaftet haben, ist auszugleichen. Hierzu gehört das
gemeinsame Vermögen, wie Lebensversicherungen,
Bausparverträge, Festgelder, Eigentum an Immobi-
lien und ähnliches.

Lassen Sie sich kompetent beraten.
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